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Beschlüsse: 
 
28.06.2010 Stadtvertretung 

011/StV/2010 11. öffentliche/nicht öffentliche Sitzung der 
Stadtvertretung 

 
 
Bemerkungen: 
 
1. Ergänzungsantrag Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
 
Änderung: Betreff 
Rücksetzung der roten Linie (Baulinie) im Baugebiet Mühlenscharrn an der Neumühler 
Straße und damit einhergehend die Verbreiterung des Grünstreifens an der Neumühler 
Straße 
 
Die Stadtvertretung möge anstelle der Vorlage 00438/2010 Folgendes beschließen: 
 
Die Oberbürgermeisterin wird beauftragt, die Verwaltungsentscheidung hinsichtlich der jetzt 
vorhandenen roten Baulinie im Baugebiet Mühlenscharrn dahingehend zu verändern, dass 
die rote Baulinie auf eine Breite von ca. 20-25 m (auf Höhe Gebäudegrenze Kassenärztliche 
Vereinigung, siehe Karte im Anhang) verschoben wird. Parallel dazu soll ein sechster grüner 
Gliederungsstreifen analog der bereits im B-Plan vorhandenen fünf Gliederungsstreifen plus 
östlichem Randstreifen als Abgrenzung der Wohngebiete zum Sonder- und Mischgebiet 
eingearbeitet werden. 
 
2. 
Der Ersetzungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN wird zur Abstimmung 
gestellt. 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Die Oberbürgermeisterin wird beauftragt, die Verwaltungsentscheidung hinsichtlich der jetzt 
vorhandenen roten Baulinie im Baugebiet Mühlenscharrn dahingehend zu verändern, dass 
die rote Baulinie auf eine Breite von ca. 20-25 m (auf Höhe Gebäudegrenze Kassenärztliche 
Vereinigung, siehe Karte im Anhang) verschoben wird. Parallel dazu soll ein sechster grüner 
Gliederungsstreifen analog der bereits im B-Plan vorhandenen fünf Gliederungsstreifen plus 

Beschlüsse 
  
zur Drucksachennummer  
 

00467/2010 

 

 

Veränderung des B-Planes Nr. 06.90 Mühlenscharrn hinsichtlich der Zurücksetzung der roten 
Linie (Baulinie) an der Neumühler Straße und damit einhergehend die Verbreiterung des 
Grünstreifens an der Neumühler Straße 
 



  
 

 

östlichem Randstreifen als Abgrenzung der Wohngebiete zum Sonder- und Mischgebiet 
eingearbeitet werden. 
 
Beschluss: 
 
Die Stadtvertretung lehnt den Ersetzungsantrag ab. 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
bei 12 Dafür-, 30 Gegenstimmen abgelehnt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


